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Mit dem jüngst veröffentlichten Betrugsbekämpfungs-
gesetz 2025 Teil Steuern soll durch ein Bündel von 
Einzelmaßnahmen die Steuergerechtigkeit gefördert 
sowie Steuer- und Zollbetrug bekämpft werden. Der 
Beitrag gibt einen Überblick über die rechtlichen Än-
derungen und deren praktische Auswirkungen.

1. Allgemeines
Am 23. 12. 2025 wurde das Betrugsbekämpfungs-
gesetz 2025 Teil Steuern (BBKG 2025 Teil Steuern) 
im Bundesgesetzblatt1 veröffentlicht. Zweck der 
neuen Regelungen soll ausweislich der Gesetzesma-
terialien insbesondere die Förderung der Steuerge-
rechtigkeit und – nomen est omen – die Bekämp-
fung von Steuer- und Zollbetrug sein. Um diese 
Ziele zu erreichen, hat der Gesetzgeber ein Bündel 
an steuerrechtlichen Maßnahmen, finanzstrafrecht-
lichen Neuerungen und erweiterten Meldepflichten 
verabschiedet. Der folgende Beitrag soll einen 
Überblick über die wichtigsten Änderungen geben 
und deren praktische Auswirkungen aufzeigen.

2. Ertragsteuerliche Neuerungen

Ausschüttungen (Zuwendungen) von ausländischen 
Stiftungen, die mit einer österreichischen Privat-
stiftung vergleichbar sind, wurden schon bisher 
gemäß § 27 Abs 5 Z 7 EStG (wie Zuwendungen 
von österreichischen Privatstiftungen) als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen besteuert. 

Anderes galt aber für Zuwendungen von sol-
chen ausländischen stiftungsähnlichen Gebilden, 
die nicht mit einer österreichischen Privatstiftung 
vergleichbar sind und dennoch ähnlichen Zwecken 
dienen (zB Trusts), die bisher in Österreich nur ein-
kommensteuerpflichtig waren, wenn sie als wieder-
kehrende Bezüge gemäß § 29 Z 1 EStG qualifiziert 
werden konnten.2 Diese Ungleichbehandlung ist 
mitunter – nicht zuletzt aufgrund der Vorgaben des 
VwGH3 – in der Praxis gestalterisch genützt wor-
den, um die österreichische Steuerpflicht zu ver-
meiden. Mit dem BBKG 2025 Teil Steuern wurde 
nunmehr der Anwendungsbereich des § 27 Abs 5 
Z 7 EStG dergestalt erweitert, dass nicht mehr auf 
die Vergleichbarkeit des ausländischen Stiftungs-
gebildes mit einer österreichischen Privatstiftung, 
sondern schlechthin auf die Vergleichbarkeit mit 
einer „privatrechtlichen Stiftung“ abgestellt wird. 
Damit unterliegen fortan sämtliche Zuwendungen 
von (in- und ausländischen) privatrechtlichen Stif-
tungen der österreichischen Steuerpflicht.

2.2. Lohnabgaben und Sozialversicherungs-

Wird der Auftrag zur Erbringung von Bauleistungen 
von einem Bauunternehmen ganz oder teilweise an 

ein anderes Unternehmen (Subunternehmen) wei-
tergegeben, so haftet das auftraggebende Unter-
nehmen nach der bisher geltenden Rechtslage ge-
mäß §  82a Abs  1 EStG für die vom Finanzamt 
einzuhebenden lohnabhängigen Abgaben des Sub-
unternehmens bis zu einem Höchstbetrag von 5 % 
des geleisteten Werklohns, sofern das Subunter-
nehmen nicht in der Gesamtliste der haftungsfrei-
stellenden Unternehmen gemäß § 67b Abs 6 ASVG 
(„HFU-Gesamtliste“)4 eingetragen ist. Korrespon-
dierend besteht die Haftung für Sozialversiche-
rungsbeiträge gemäß § 67a ASVG im Ausmaß von 
20 % des geleisteten Werklohns.

Der Haftungssatz von 25 % des Gesamtauf-
tragsvolumens (20 % gemäß § 67a ASVG und 5 % 
gemäß §  82a EStG) wurde nunmehr im Rahmen 
des BBKG 2025 Teil Steuern für Fälle der Arbeits-
kräfteüberlassung auf 40  % (davon 32  % nach 
§ 67a ASVG und 8 % nach § 82a EStG) erhöht, zu-
mal der bisherige Haftungsbetrag eine Mischkalku-
lation darstellt, sowohl von Material- als auch von 
Arbeitsleistung ausgeht und bei Vorliegen von rei-
nen Arbeitsleistungen der Anteil der Sozialversiche-
rungsbeiträge und der lohnabhängigen Abgaben 
ungleich höher ist. Mit dem höheren Haftungsbe-
trag für Fälle der Arbeitskräfteüberlassung sollen 
somit die effektiven Sozialversicherungsbeiträge 
und die vom Finanzamt effektiv einzuhebenden 
lohnabhängigen Abgaben adäquater abgebildet 
werden. Für die Praxis bedeutet dies, dass im Fall 
der Beauftragung von Subleistungen im Baube-
reich zukünftig geprüft werden muss, ob der Sub-
unternehmer eine Bauleistung (Werkleistung) 
oder eine bloße Arbeitskräftegestellung erbringt.5 
Im Fall der Arbeitskräfteüberlassung beträgt die 
Haftung des Auftraggebers insgesamt 40  % des 
Auftragsvolumens, nur im Fall von Bauleistungen 
bleibt es bei der bisherigen Haftung von 25 % vom 
Auftragsvolumen.

3. „Luxusimmobilien“ – Änderungen im UStG
Bisher unterlag die Vermietung von Grundstücken 
für Wohnzwecke, unabhängig davon, ob diese be-
sonders repräsentativ sind oder nicht, dem ermä-
ßigten Steuersatz iHv 10 % (§ 10 Abs 2 Z 3 lit a 
UStG). Da die Anschaffung oder Errichtung von 
besonders repräsentativen Immobilien oft mit 
hohen Vorsteuerbeträgen, die typischerweise dem 
Normalsteuersatz von 20 % unterliegen, verbunden 
ist, ergaben sich in der Praxis regelmäßig hohe 
Vorsteuerguthaben. Bei der Überlassung von Im-
mobilien durch Körperschaften oder Vermögens-
massen an nahestehende Personen führte dies teils 
zu unsystematischen Ergebnissen. Die Beurteilung 
der Frage, ob derartige Vermietungen den umsatz-
steuerlichen Vorgaben für unternehmerisches Han-
deln bzw den Voraussetzungen für die Geltend-
machung des Vorsteuerabzuges entsprechen und 
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ob verdeckte Ausschüttungen vorliegen, war dem-
entsprechend regelmäßig Gegenstand höchstge-
richtlicher Entscheidungen.6 Durch das BBKG 2025 
Teil Steuern wurde nunmehr die Steuerpflicht bei 
der Vermietung von besonders repräsentativen 
Grundstücken für Wohnzwecke ausgeschlossen 
und eine unechte Steuerbefreiung normiert (§ 6 
Abs 1 Z 16 UStG).7 Dementsprechend steht aber 
auch korrespondierend für Vorleistungen idZ kein 
Recht auf Vorsteuerabzug mehr zu. 

Ob eine Immobilie „besonders repräsentativ“ 
ist, hängt davon ab, ob deren Anschaffungs- bzw 
Herstellungskosten (abgestellt wird auf einen Zeit-
raum von fünf Jahren ab der Anschaffung bzw ab 
Beginn der Herstellung bzw ab einem Totalumbau) 
mehr als 2.000.000 € betragen. Bei Grundstücken, 
die typischerweise zur Vermietung mehrerer Miet-
gegenstände für Wohnzwecke bestimmt sind (zB 
Zinshaus), ist für die Beurteilung der Luxusgrenze 
auf den einzelnen Mietgegenstand abzustellen. Die 
Neuregelung gilt für Vermietungen ab dem 1. 1. 
2026, wenn die Luxusimmobilie vom Vermieter 
nach dem 31. 12. 2025 angeschafft oder hergestellt 
worden ist. 

4. Finanzstrafrechtliche Neuerungen

4.1.1. Allgemeines - Empfehlung des 
 Rechnungshofes

In Umsetzung einer Empfehlung des Rechnungs-
hofes8 erfolgte nunmehr mit dem BBKG 2025 Teil 
Steuern eine Anpassung der finanzstrafrechtlichen 
Konsequenzen bei Vorliegen von steuerlichen Ver-
lusten an jene bei der Erzielung von Gewinnen. 
Hintergrund der Neuregelung ist eine bislang be-
stehende systematische Regelungslücke: Die (bloß) 
unrichtige Verlusterklärung führte regelmäßig nur 
zu einer Finanzordnungswidrigkeit (§ 51 FinStrG) 
und nicht zu einer Strafbarkeit wegen Abgaben-
hinterziehung nach § 33 FinStrG, zumal weder eine 
Abgabenverkürzung noch ein strafbestimmender 
Wertbetrag im Veranlagungsjahr vorlagen. Der 
Rechnungshof erachtete in der unrichtigen Verlust-
erklärung jedoch eine tathandlungsgleiche delik-
tische Vorgehensweise wie in Fällen der Abgaben-
verkürzung und sah daher eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Ungleichbehandlung. 

4.1.2. Neue Tatbestandsvariante – § 33 FinStrG

Zur Beseitigung dieser Ungleichbehandlung wurde 
der Tatbestand der Abgabenhinterziehung in § 33 
FinStrG um eine Tatbestandsvariante erweitert. 
Nach der neuen Fassung des § 33 FinStrG macht 
sich der Abgabenhinterziehung nun auch „schul-
dig, wer vorsätzlich unter Verletzung einer abgaben-
rechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheits-
pflicht […] zu Unrecht Verluste erklärt, die in 
zukünftigen Veranlagungszeiträumen einkommens-
mindernd geltend gemacht werden könnten.“ Damit 
wird bereits die unrichtige Verlusterklärung als 
solche – unabhängig vom Eintritt einer späteren 
konkreten Abgabenverkürzung – finanzstrafrecht-
lich einer Abgabenverkürzung gleichgestellt und 
die Strafbarkeit auf einen Zeitpunkt vorverlagert, 

in dem der Steueranspruch noch nicht verkürzt, 
sondern lediglich gefährdet ist.9 Das Delikt gilt mit 
Bekanntgabe des den zu Unrecht erklärten Ver-
lust ausweisenden Bescheides oder Erkenntnisses 
als bewirkt. Damit ist das Delikt erst mit Erlassung 
des unrichtigen Bescheides vollendet, während 
davor eine bloße Versuchsstrafbarkeit in Betracht 
kommt.

4.1.3. Identische Strafdrohung - Berechnung

Die Gleichstellung der neuen Tatbestandsvariante 
mit der bewirkten Abgabenverkürzung zeigt sich 
insbesondere auch daran, dass § 33 Abs 5 FinStrG 
für beide Tatbestandsvarianten dieselbe Strafdro-
hung vorsieht, nämlich eine Geldstrafe bis zum 
Zweifachen des für den Strafrahmen maßgeblichen 
Verkürzungsbetrags (der ungerechtfertigten Abga-
bengutschrift) sowie daneben eine Freiheitsstrafe 
von bis zu vier Jahren. 

Für zu Unrecht erklärte Verluste wurde in § 33 
Abs 5 FinStrG eine Berechnungsgrundlage für die 
Feststellung des für die Strafdrohung maßgebli-
chen Betrages geschaffen. Als maßgeblich gilt dabei 
jener Abgabenbetrag, der sich bei sinngemäßer An-
wendung des für das jeweilige Jahr geltenden Tarifs 
gemäß § 102 Abs 3 EStG oder § 22 Abs 1 KStG auf 
den Absolutbetrag des zu Unrecht erklärten Verlus-
tes ergibt. Relevant ist dabei lediglich jener Betrag, 
auf den sich der Vorsatz des Täters bezieht. 

4.1.4. Selbstanzeige und Verkürzungszuschlag bei 
zu Unrecht erklärten Verlusten

Eine Selbstanzeige nach § 29 FinStrG kommt auch 
bei unrichtigen Verlusterklärungen in Betracht. Da 
mit der bloß unrichtigen Verlusterklärung für sich 
genommen noch keine Abgabenverkürzung und 
auch kein sonstiger Einnahmenausfall verbunden 
ist, ist eine Schadensgutmachung iSd § 29 Abs 2 
FinStrG keine Voraussetzung für die Wirksamkeit 
der Selbstanzeige; nach erfolgter Verlustwertung in 
Folgejahren hingegen schon. 

Trotz der Erweiterung des § 30a FinStrG durch 
das BBKG 2025 Teil Steuern (vgl dazu sogleich) 
knüpft der Verkürzungszuschlag begrifflich weiter-
hin an eine im Zuge abgabenrechtlicher Überprü-
fungsmaßnahmen festgestellte Nachforderung an. 
Für Fälle der bloß unrichtigen Verlusterklärung 
(ohne erfolgte Verlustverwertung) wird daher uE 
ein Vorgehen nach § 30a FinStrG nicht in Betracht 
kommen. 

Die Neufassung des § 33 FinStrG ist gemäß § 265 
Abs  10 FinStrG ab 1.  1. 2026 anzuwenden. Eine 
Strafbarkeit nach der neuen Tatbestandsvariante 
kann daher erstmals im Zusammenhang mit jenen 
Steuererklärungen eintreten, die ab diesem Tag ein-
gereicht werden. Nach Maßgabe des § 34 FinStrG 
ist die neue Tatbestandsvariante auch bei grob fahr-
lässiger Tatbegehung strafbar. 

4.2. Änderungen beim Verkürzungszuschlag  
(§ 30a FinStrG)

§ 30a FinStrG ist als Strafaufhebungsgrund in der 
Praxis ein wichtiges Instrument zur Entlastung der 
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Finanzstrafbehörden und zur Entkriminalisierung 
geringfügiger Finanzvergehen. Das BBKG 2025 
Teil Steuern erweitert den Anwendungsbereich 
dieser Bestimmung nun konsequent, um Ressour-
cen der Finanzstrafbehörden auf Fälle mit höherem 
deliktischem Gehalt zu konzentrieren. Die bisheri-
ge absolute Grenze für die Anwendung des § 30a 
FinStrG wird von 33.000 € auf 100.000 € angeho-
ben. Gleichzeitig wird eine Grenze von 33.000 € je 
Veranlagungszeitraum als zusätzliche Beschränkung 
normiert. Dies soll eine Abgrenzung zu schwerwie-
genderen Fällen wahren.10

Um dem unterschiedlichen Unrechtsgehalt je 
nach Höhe der Nachforderung sachgerecht Rech-
nung zu tragen, wird der bisher pauschale Zu-
schlagssatz von 10 % durch eine Staffelung nach 
der Summe der im Zuge der Überprüfungsmaß-
nahme festgestellten Nachforderungen ersetzt. Bis 
einschließlich 50.000 € beträgt der Verkürzungszu-
schlag weiterhin 10 %, bei Nachforderungen von 
mehr als 50.000 € nunmehr 15 %.11 Dadurch ge-
winnen die festgestellten Nachforderungen – ins-
besondere in Grenzfällen – an Bedeutung.

4.3.1. Allgemeines
Mit dem Krypto-Meldepflichtgesetz (Krypto-
MPfG)12 setzt Österreich die DAC8-Richtlinie13 
um. Es normiert umfassende Melde- und Sorg-
faltspflichten für Anbieter von Krypto-Dienst-
leistungen und regelt den automatischen Aus-
tausch der gemeldeten Informationen mit den 
zuständigen Behörden der anderen teilnehmenden 
Staaten.

Meldepflichtig sind bestimmte Anbieter von Kryp-
to-Dienstleistungen (§ 5 Abs 1 Krypto-MPfG) und 
Kryptowert-Betreiber (§ 5 Abs 3 Krypto-MPfG), 
die zumindest eine Krypto-Dienstleistung anbie-
ten, durch die für meldepflichtige Nutzer oder in 
deren Namen Tauschgeschäfte bewirkt werden. 
Der Begriff der Krypto-Dienstleistung (§ 5 Abs 4 
Krypto-MPfG) ist weit gefasst und umfasst insbe-
sondere die Verwahrung, den Handelsplattform-
betrieb, Tausch, Ausführung, Annahme und Über-
mittlung von Aufträgen, Platzierung, Beratung, 
Portfolioverwaltung sowie Transferdienstleistungen; 
ausdrücklich einbezogen sind auch Staking- und 
Lending-Leistungen.

Die Meldepflicht knüpft an eine Zulassung 
nach der MiCA-VO14, einer entsprechenden Be-
rechtigung zur Dienstleistungserbringung oder 
einen relevanten Inlandsbezug (zB steuerliche An-
sässigkeit, Ort der Geschäftsleitung) an. Nicht nach 
MiCA zugelassene Anbieter müssen sich gesondert 
registrieren.15

Die Meldepflicht erfasst sowohl grenzüber-
schreitende als auch rein innerstaatliche Trans-
aktionen.16 Für jede meldepflichtige Person sind 
gemäß § 18 Krypto-MPfG umfassende personen-
bezogene und transaktionsbezogene Informatio-
nen zu übermitteln. Auf der Ebene der melde-
pflichtigen Personen sind insbesondere Name, 
Adresse, sämtliche ermittelte steuerliche Ansässig-

keitsstaaten sowie die jeweiligen Steueridentifikati-
onsnummern zu melden; bei natürlichen Personen 
kommen – sofern nach innerstaatlichem Recht oh-
nehin zu erheben – auch Geburtsdatum und Ge-
burtsort hinzu (§ 18 Abs 1 Z 1 Krypto-MPfG). Zu-
dem sind gemäß § 18 Abs 1 Z 2 Krypto-MPfG auch 
Identifikationsdaten des meldenden Anbieters von 
Krypto-Dienstleistungen selbst zu melden, um eine 
eindeutige Zuordnung der gemeldeten Datenquelle 
im Rahmen des internationalen Informationsaus-
tauschs zu ermöglichen.17 

Zentraler Bestandteil der Meldepflicht sind die 
transaktionsbezogenen Angaben (§ 18 Abs 1 Z 3 
Krypto-MPfG), insbesondere der vollständige Name 
des Kryptowerts sowie – je nach Art der Trans-
aktion – Bruttobeträge, Einheiten und Anzahl der 
Transaktionen. Der Meldezeitraum ist das Kalen-
derjahr (§ 19 Abs 1 Krypto-MPfG). Aufgrund des 
Inkrafttretens per 1. 1. 2026 ist die erste Meldung 
für den Meldezeitraum 2026 bis zum 31.  7. 2027 
elektronisch an das Finanzamt für Großbetriebe zu 
übermitteln.18

Das Krypto-MPfG etabliert überdies in den §§ 28 
bis 39 leg cit ein an den CRS angelehntes System 
von Sorgfaltspflichten. Ziel derselbigen ist die ver-
lässliche Identifikation meldepflichtiger Personen 
und Rechtsträger. Anbieter haben eine Selbstaus-
kunft einzuholen und ihre Plausibilität anhand der 
vorliegenden Informationen zu überprüfen, insbe-
sondere unter Heranziehung der im Rahmen von 
AML/KYC-Verfahren erhobenen Unterlagen. Die 
Sorgfaltspflichten greifen bereits bei der Begrün-
dung einer Geschäftsbeziehung, für bestehende 
Kunden ist die Selbstauskunft samt Plausibilitäts-
prüfung bis spätestens 1. 1. 2027 nachzuholen.

4.3.4. Strafbestimmungen

Die Strafbestimmungen des Krypto-MPfG erfas-
sen Verstöße gegen Melde-, Registrierungs- und 
Sorgfaltspflichten und knüpfen jeweils sowohl an 
vorsätzliches als auch an grob fahrlässiges Verhalten 
an. Verletzungen der Melde- oder Registrierungs-
pflicht sind als Finanzvergehen normiert. Bei Vor-
satz drohen Geldstrafen bis 200.000 €, bei grober 
Fahrlässigkeit bis 100.000 €. Verstöße gegen Sorg-
faltspflichten (§ 42 Krypto-MPfG) werden als Fi-
nanzordnungswidrigkeit mit Geldstrafen von bis 
zu 20.000 € (Vorsatz) bzw 10.000 € (grobe Fahr-
lässigkeit) geahndet.

4.4. Änderungen im GMSG
Zur Umsetzung der DAC8-Richtlinie wurde über-
dies das GMSG19 angepasst. Die Sorgfalts- und 
Meldepflichten meldender Finanzinstitute werden 
einerseits für bereits erfasste Finanzkonten erwei-
tert (insb zur Verbesserung der Datenqualität, etwa 
durch zusätzliche Angaben zur Kontoart sowie zu 
Funktionen beherrschender Personen/Anteilseig-
ner), zugleich werden neue digitale Finanzprodukte 
wie elektronisches Geld, digitale Zentralbankwäh-
rungen und Kryptowerte in den Anwendungsbe-
reich des GMSG miteinbezogen. Verfahrensrecht-
lich neu sind zudem eine einmalige Anmeldungs-
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pflicht meldender Finanzinstitute beim zuständigen 
Finanzamt gemäß § 1a GMSG sowie eine Nullmel-
depflicht (§ 4 Abs 1 GMSG), wonach nun auch 
dann eine Meldung zu übermitteln ist, wenn im 
betreffenden Berichtszeitraum keine meldepflichti-
gen Konten unterhalten wurden.
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